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Berichterstatterin Claudia Hauschildt-Buschberger: Meine Damen und Herren! Ich 

darf den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates 

vom 7. Juli 2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und 

das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden, zur Kenntnis bringen. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstel-

lung. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit den 

Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu er-

heben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des 

Nationalrates vom 7. Juli 2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-

Zweckzuschussgesetz geändert wird. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmeneinhelligkeit 

den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben. – Das war mein letzter Bericht vor der Sommerpause. 

Vizepräsident Günther Novak: Ja, dann danken wir dafür. (Allgemeiner Beifall.) 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zur einer ersten Stellungnahme hat sich Bundesminister Wolfgang Mückstein zu Wort 

gemeldet. Ich erteile ihm das Wort. 

 


